
4090 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1991 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Forschungsorganisationsgesetz geändert wird 

Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf in 161 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 
dem Gesetzentwurf in 161 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. GP folgende Änderung beschlossen: 

1. Nach der Z. 1 wird folgende Z la eingefügt: 

lila. § 8 lautet: 

(1) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat dem Natio
nalrat bis zum 1. Mai eines jeden Jahres unter Bedachtnahme auf 
die Berichte nach § 4 Abs. 1 lit.c und § 11 Abs. 1 lit. c des For
schungsförderungsgesetzes e'inen Lagebericht über die aus Bundes
mitteln geförderte Forschung in Österreich vorzulegen. Dieser hat 
insbesondere die jeweils aktuellen Schwerpunkte der Forschungspo
litik und der Forschungsförderung zu enthalten. 

(2) Darüber hinaus hat die Bundesregierung dem Nationalrat in Abstän
den von drei Jahren bis zum 1. Mai des betroffenen Jahres unter 
Bedachtnahme auf die Berichte nach § 4 Abs. 1 lit. c und § 11 Abs. 
1 1 it. c des Forschungsförderungsgesetzes einen umfassenden Be
richt über die Lage und Bedürfnisse der Forschung in Österreich 
vorzulegen." 

2. Der Z.2 wird folgender Abs. 3b angefügt: 

11 (3b) Ei n Ber; cht gemäß § 8 (2) inder durch das Bundesgesetz 
ßGB1.Nr .... j1991 geänderten Fassung ist, erstmals im Jahr 1994 zu 
legen." 
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